
G
es

a.
 Im

m
er

 in
 B

ew
eg

un
g

gesa.at

Gesa Transporttechnik 
Ing. Gerhard Sandhofer 
Gesellschaft m. b. H.  
Mail: office@gesa.at

Austria, 9020 Klagenfurt
Hirschstraße 35 
Tel.: +43 463 34114-0 
Fax: +43 463 34254

SICHERHEITSANWEISUNGEN
WIR BERATEN SIE GERNE!
+43 463 34114-0

Die Hebebühne wurde mit Sicherheitsvorrichtungen entwickelt und versehen, 
die Schäden und Unfällen vorbeugen und diese vermeiden sollen. Dennoch ist 
es erforderlich, dass der Benutzer in die Handhabung der Hebebühne gründlich 
eingewiesen wird.

Außer den eingebauten Sicherheitsvorrichtungen können weitere Sicherheits-
maßnahmen auf oder an der Hebebühne erforderlich sein. Besprechen Sie geeignete 
Maßnahmen mit Ihrem Repräsentanten oder mit dem Sicherheitsbeauftragten, Ihrem 
Ansprechpartner vom Amt für Arbeitsschutz oder entsprechenden Personen. 

Wir empfehlen, eine Gefahrenanalyse gemäß Maschinenrichtlinie durchzuführen.

n	Setzen Sie die Hebebühne nur für die Arbeitsaufgaben ein, für die sie ausgelegt ist.

n	Die Hebebühne darf nur von Personen bedient werden, die in die Bedienung eingewiesen wurde  
	 und zu ihrer Bedienung befugt sind. Die Arbeitsaufgaben werden entsprechend den Anweisungen  
	 der Arbeitsleitung geplant und durchgeführt.

n	Bei Betrieb der Hebebühne muss die Bedientafel so platziert sein, dass der Bediener während  
	 der gesamten Zeit des Betriebs ausreichende Sicht auf die gefährlichen Teile von Hebebühne  
	 und Lasten hat.

n	Die beiliegende Bedienungsanleitung mit Maximallastangaben wird an einem geeigneten Platz in 
	 der Nähe der Steuerung angebracht.

n	Die max. zugelassene Belastung darf nicht überschritten werden. Siehe zulässige Belastung und 		
	 Lastverteilung gemäß Maschinen Karte. Zu überprüfen ist, das die Last nicht über die Plattformfläche 	
	 hinausragt und keine Klemmgefahr zu anderen Maschinen, oder Gegenständen weder seitlich, noch 	
	 unter oder über der Bühne besteht.

n	Verwenden Sie beim Be- und Entladen der Hebebühne sichere und ausreichende Hebevorrichtungen. 	
	 Lassen Sie bei schweren Lasten und bei Lasten mit gefährlichem Inhalt besondere Vorsicht walten.
	 Bei mobilen oder nicht fest installierten Hubtischen muss besondere Aufmerksamkeit auf 	  
	 Lastplatzierung, Bodenausführung und Plattformgröße gerichtet werden, so das die volle 			 
	 Standsicherheit erfüllt ist, und ein Kippen aufgrund von Horizontalkräften nicht entstehen kann.

n	Hebebühne und Arbeitsbereich müssen in ordnungsgemäßem Zustand sein. Störungen sind der 
	 Arbeitsleitung zu melden. Die Hebebühne darf nicht eingesetzt werden, wenn Schäden oder  
	 Störungen aufgetreten sind, die Betriebs- oder Funktionssicherheit beeinflussen. Dasselbe gilt,  
	 solange nach Reparaturen, Änderungen oder Einstellungen Genehmigung und Freigabe des  
	 Verantwortlichen nicht vorliegen.

n	Der Druckknopfkasten ist mit einem Notstoppknopf mit einer Blockierfunktion versehen. Wenn  
	 der STOPP-Knopf betätigt wird, verbleibt er gedrückt und kann durch Drehung im Uhrzeigersinn  
	 entriegelt werden.



n	Wenn die Bewegung der Bühne durch Druck auf den Stopptaster gestoppt wird, muss die Ursache  
	 überprüft und alle Hindernisse entfernt werden, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird.

n	Bei Verwendung von Gabelhubwagen, Staplern oder ähnlichem beim Be- und Entladen muss beachtet  
	 werden, das die Fahrzeuge von der Hebebühne entfernt werden, bevor sie in Betrieb genommen wird.

n	Verwenden Sie Sicherheitsschuhe und, sofern für die Arbeitsaufgabe erforderlich,  
	 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.

n	Wenn sich eine bewegliche Last auf der Hebebühne befindet, muss sie ausreichend gesichert werden, so  
	 dass sie nicht von der Bühne abrollen oder abrutschen kann.

n	Führen Sie bei angehobener Plattform niemals Hände, Arme oder andere Körperteile oder  
	 Gegenstände in die Hebevorrichtung.

n	Senken Sie die Plattform ausschließlich dann ab, wenn der Bereich darunter und unterhalb der Last  
	 frei von Personen und Hindernissen ist.

n	Personen ist es untersagt, sich auf der Hebebühne oder auf der Last aufzuhalten, sofern dieses nicht  
	 gemäß Maschinen Karte ausdrücklich zugelassen ist.
	 Wenn der Aufenthalt von Personen auf Hebebühne oder Last zugelassen ist, muss dies auch deutlich  
	 auch Kennzeichnung und CE-Erklärung hervorgehen.
	 Sofern das Mitfahren beziehungsweise der Aufenthalt auf der angehobenen Plattform zugelassen ist,
	 beachten Sie Folgendes:
	 • Steigen und klettern Sie nicht von der angehobenen Plattform hinab.
	 • Bedienen Sie die Hebebühne ausschließlich dann, wenn das Plattformgitter richtig montiert 
	    und das Gatter geschlossen ist.
	 • Setzen Sie sich nicht auf das Plattformgitter und klettern Sie nicht auf dieses hinauf.
	 • Stellen Sie sich grundsätzlich mit beiden Füßen auf den Plattformboden.

n	Bei Anordnungen, bei denen die Gefahr besteht, mehr als 3 m tief hinabzufallen, können zusätzliche  
	 Schutzvorrichtungen erforderlich sein.

n	Arbeitsschutzvorschriften müssen befolgt werden. Infrage kommende bauliche Regeln müssen zur
	 Anwendung gelangen.

n	Hydrauliköl kann zu allergischen Hautreaktionen führen. Verwenden Sie beim Ölwechsel und beim  
	 Wegwischen von Ölflecken Schutzhandschuhe.

n	Bei allen Arbeiten unter der Plattform müssen die Wartungsstützen in Sperrlage gebracht werden.

n	Achten Sie darauf, dass weder Hebebühne noch Last an benachbarte Gegenstände stoßen. Richtlinien zu 			 
	 Sicherheitsabständen sind in den Normen DIN EN 294, DIN EN 349 und DIN EN 811 enthalten.

n	BEACHTEN SIE BEl DER ARBEIT DIE BESTEHENDE GROSSE KLEMMGEFAHR

n	Sicherheitsvorrichtungen dürfen weder außer Betrieb gesetzt noch entfernt werden.

n Schilder und Kennzeichnungen dürfen weder entfernt noch unlesbar gemacht werden.
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n	Alle Warnschilder sind zu überprüfen.

n	Es kann notwendig sein, die Hebebühne mit mehr als einem Notausschalter auszustatten, um eine  
	 vollständige Arbeitsplatzsicherheit zu erreichen.

n	Verwenden Sie die Hebebühne nicht als Hebegerät zum Beispiel zum Anheben von Fahrzeugen.
	 Die Hebebühne darf nicht zur Handhabung frei schwebender Lasten verwendet werden.

n	Die Maschine darf nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
 
n	Verwenden Sie die Hebebühne nur dann in potenziell explosiver Umgebung, wenn dieses ausdrücklich  
	 in der Maschinen Karte angegeben ist.

n	Verwenden Sie die Hebebühne nur dann bei Schweißarbeiten, wenn sie dafür speziell angepasst ist. Die  
	 Hebebühne kann für eine Eignung als Schweißarbeitsplatz mit einer besonders geeigneten Masse- 
	 anschluss-Vorrichtung ausgestattet werden.

n	Die Hebebühne ist nicht gegen elektrischen Strom isoliert und bietet keinen Schutz, wenn Sie in  
	 Kontakt mit Strom führenden Gegenständen oder Leitungen geraten. Halten Sie grundsätzlich  
	 ausreichenden Abstand zu Strom führenden Gegenständen und Leitungen.

n	Überprüfen Sie, dass die angebrachten Warnschilder in Ordnung sind.

n Hebebühnen müssen mit ausreichenden Schutzvorrichtungen gegen unbefugtes Betreten usw. gesichert  
	 werden, wenn sie sich an Stellen befinden, an denen sich die Allgemeinheit (vor allem Kleinkinder) aufhält.  
	 Es muss eine Gefahrenanalyse vorgenommen werden.

n	Wartung und Reparaturen dürfen nur vom zuständigen Personal durchgeführt werden. Zur Unterstützung  
	 nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

n	Bei Austausch von Teilen sollen nur Originalersatzteile verwendet werden, andernfalls kann  
	 unsere Garantie erlöschen.
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